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Corona-Pandemie
im Toggenburg
Marlis Kaufmann und Willy Schönenberger

Wellenförmiger Verlauf der Pandemie

Der Sommer 2020 lässt die Corona-Pandemie beinahe vergessen.
Im Herbst rollt jedoch eine neue heftige Pandemiewelle an.

Steigende Ansteckungszahlen (schweizweit bis über 10000 neue Fälle

pro Tag) führen dazu, dass von Bund und Kanton strengere
Schutzmassnahmen verordnet werden, die den ganzen Winter
über Gültigkeit haben.

Zu Beginn des Frühlings 2021 tragen Tests und erste Impfungen

dazu bei, dass die Ansteckungen und insbesondere die

Spitalaufenthalte rückläufig sind. Die dritte Welle kann gebremst werden

und verläuft wesentlich schwächer. Anfang März geht die

Zahl der Neuinfektionen bis Ende Juni kontinuierlich zurück, im

Juni kehrt ein grosses Stück Normalität zurück.

Verlauf der Massnahmen

Der Bundesrat ordnet im Verlaufder ganzen Pandemie Massnahmen

zum Schutz der Bevölkerung an, insbesondere Hygienemass-
nahmen im öffentlichen Raum, ein Verbot von grösseren

Veranstaltungen und eine Pflicht zum Home-Office. In Restaurants

dürfen zeitweise höchstens vier Personen an einem Tisch Platz

nehmen, vorübergehend müssen Restaurants sogar ganz
geschlossen werden. Menschenansammlungen von mehr als 15

Personen werden grundsätzlich verboten, auch im Freien müssen

Distanzregeln eingehalten werden. Gänzlich untersagt sind
Anlässe von Laienchören und Theatern. Diese Massnahmen führen

zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten, insbesondere kleinere und

mittlere Unternehmungen leiden, aber auch das Vereinsleben

und kulturelle Aktivitäten kommen zum Erliegen. Mit finanziellen

Unterstützungsmassnahmen von Bund und Kantonen werden

existenzielle Probleme und Härtefälle gemildert.
Im Dezember werden die Massnahmen nochmals verschärft:

Für Restaurants, Läden und Märkte, Museen und Bibliotheken

Der Bundesrat ordnet im Herbst 2020

neue Massnahmen an.
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sowie Sport- und Freizeitanlagen gilt neu eine Sperrstunde ab 19

Uhr. Sportliche und kulturelle Aktivitäten sind nur noch in Gruppen

bis fünf Personen erlaubt. Kurz vor Weihnachten geht gar
nichts mehr. Aufgrund der hohen Corona-Zahlen verfügt die

St. Galler Regierung die Schliessung der Restaurants, Bergbahnen,

Sportzentren und Museen. Weihnachtsmärkte werden abgesagt.

Die Schutzmassnahmen werden laufend dem aktuellen Pande-

mieverlauf angepasst. Auch entsprechen sich die Massnahmen

von Bund, Kantonen, Gemeinden und privaten Betrieben nicht

immer. Die ständigen Regeländerungen fordern die Bevölkerung
stark heraus und werden nicht überall verstanden.

Im Januar ist es so weit: Eine beschränkte Menge an Impfstoffen

gegen das Corona-Virus ist verfügbar. Zuerst werden ältere

Menschen und Personen mit Vorerkrankungen in Altersheimen

geimpft. Auch in Hausarztpraxen werden Impfungen vorgenommen.

In St. Gallen, Buchs, Rapperswil-Jona und Wil werden

Impfzentren eingerichtet, um den Schutz der Bevölkerung
voranzutreiben und das Gesundheitssystem zu entlasten. Die Impfungen

tragen dazu bei, dass die Virusausbreitung gebremst wird, die

Infizierten weniger schwer erkranken und Spitalaufenthalte seltener

werden.

Obwohl Anfang April die Ansteckungszahlen erneut leicht

ansteigen, können die Schutzmassnahmen schrittweise gelockert
werden. Restaurants und Bars dürfen ihre Aussenterrassen wieder

öffnen, Publikumsveranstaltungen können mit beschränkter

Personenzahl wieder stattfinden, sportliche und kulturelle
Aktivitäten mit bis zu 15 Erwachsenen sind erlaubt. Veranstaltungen

in Innenräumen mit bis zu 100, draussen mit bis zu 300 Personen

können stattfinden. Private Treffen mit 30 Personen in
Innenräumen und 50 Personen im Freien werden erlaubt. Restaurants

dürfen auch Innenräume wieder öffnen. Für Betriebe, welche

regelmässig testen, gilt neu nur noch eine Home-Office-Empfeh-

lung. Ausserdem werden Quarantäne-Vorschriften für Geimpfte
und Genesene erleichtert.

Im Juni wird - rechtzeitig auf die Feriensaison hin - ein

eidgenössisches Impfzertifikat geschaffen, welches schnell auch im

ganzen EU-Raum anerkannt wird. Geimpften, negativ getesteten

oder von Covid-19 genesenen Personen werden Erleichterungen
bei den Schutzmassnahmen gewährt. Die Vorfreude auf einen

unbeschwerten Sommer ist gross.
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